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I.
An die 
Rechnungsämter, Kirchengemeindeämter Kirchengemeinden, die zur Kassen- und Rechnungsführung nicht einem Verwaltungsamt angeschlossen sind im Bereich der
Evangelischen Landeskirche in Baden

Evangelische Tagungs- und Begegnungsstätte
Beuggen e.V., Schloß Beuggen, 79618 Rheinfelden

Evangelische Begegnungsstätte Hohenwart e. V., Schönbornstr. 25, 
75181 Pforzheim-Hohenwart

Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden, Vorholzstr. 3, 76137 Karlsruhe

Rechnungsprüfungsamt im Hause

Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle im Hause

Gesamtausschuß im Hause

Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission im Hause

	
	Rechtsreferat                                         Abt. Arbeits- und Dienstrecht
Blumenstraße 1-7
76133 Karlsruhe

Telefon
(0721) 9175-607
Telefax
(0721) 9175-620
AZ: 21/5452 

Sachbearbeitung:
Herr Zeier



9. Mai 1996 


Durchführung der Zusatzversorgung von kurzzeitig teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen/Mitar-
beiter für Zeiträume vor dem 01.04.1991
Rundschreiben vom 27.10.1995


Sehr geehrte Damen und Herren,

die VBL hat mit der als Anlage beigefügten Information 1/96 der Nachentrichtung von Umlagen für kurzzeitig teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die aus den einschlägigen und im Rundschreiben vom 27.10.1995 aufgeführten Urteilen des Bundesarbeitsgerichts Ansprüche auf Verschaffung einer Zusatzversorgung herleiten können, zugestimmt und das Abwicklungsver-
fahren geregelt.
Es ist davon auszugehen, daß auch die KZVK und ZVK entsprechend verfahren. 
Anliegende Bekanntmachung des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 22.02.1996, die inzwischen auch im GABl. 1996/S. 125 veröffentlicht wurde, enthält weitere Hinweise zur Durch-
führung der „Nachversicherung“ sowie zur Feststellung des anspruchsberechtigten Personen-
kreises, der berücksichtigungsfähigen Zeiten und des umlagepflichtigen Entgelts. Ergänzend hierzu wird darauf hingewiesen, daß für Anspruchsberechtigte, die bei einem Rechtsträger beschäftigt waren, der Mitglied der KZVK ist, eine Umlagenachentrichtung erst für Zeiträume ab 01.01.1968 (Zeitpunkt der Errichtung der KZVK) vorgenommen werden kann, vorausgesetzt, daß der betreffende Rechtsträger die Mitgliedschaft bei dieser Kasse bereits ab 01.01.1968 erlangt hatte. Ansonsten kommt als frühest möglicher Zeitpunkt für eine Nachentrichtung der Umlagen der Tag in Betracht, ab dem der Rechtsträger Mitglied der KZVK wurde.
Entsprechendes gilt für Rechtsträger, die Beteiligte der VBL bzw. ZVK sind mit der Maßgabe, daß eine Nachentrichtung von Umlagen nicht für Zeiträume erfolgen kann, die vor dem Beginn des Beteiligungsverhältnisses bei dieser Kasse liegen, wobei in der Regel die Beteiligungsverein-
barungen bereits vor dem 01.01.1968 abgeschlossen wurden. 
Von einer Nachentrichtung der Umlagen ist bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen insbe-
sondere auch dann abzusehen, wenn die Wartezeit von 60 Umlagemonaten, die für die Gewäh-
rung von Leistungen aus der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung gefordert wird, bis zum Eintritt des Versicherungsfalles nicht mehr erreicht werden kann.

Für ehemalige Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, bei denen die berücksichtigungsfähige Zeit weniger als 60 Monate beträgt, ist deshalb die „Nachversicherung“ nur durchzuführen, wenn weitere Zeiten einer zusatzversicherungspflichtigen Beschäftigung beim gleichen Arbeitgeber oder einem sonstigen kirchlichen oder öffentlichen Arbeitgeber in dem Umfang vorhanden sind, daß insge-
samt die geforderte Wartezeit von 60 Kalendermonaten erreicht wird.
Entsprechend Abschnitt V der Durchführungshinweise des Finanzministeriums wird empfohlen, die Nachentrichtung der Umlagen zunächst nur in Fällen vorzunehmen, in denen der Versiche-
rungsfall bereits eingetreten ist, die ehemalige Mitarbeiterin/der ehemalige Mitarbeiter also bereits Rentenleistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung aus eigenem Recht (keine Witwen-
rente/Witwerrente) erhält, und in Fällen, in denen der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist, die Nachentrichtung der Umlagen bis zum Eintritt des Versicherungsfalles unter Zustellung einer Mitteilung an die Anspruchsberechtigte/den Anspruchsberechtigten gemäß Anlage 6 zur Bekannt-
machung der FM BW vom 22.2.1996 bis zum Eintritt des Versicherungsfalles zurückzustellen.

Die Zusatzversorgungskassen erheben für die nachzuentrichtenden Umlagen die satzungsge-
mäß zustehenden Verzugszinsen in Höhe von jährlich 6. v. H.. In Fällen, in denen die Nachent-
richtung der Umlagen bis zum Eintritt des Versicherungsfalles aufgeschoben wird, erhöht sich der Aufwand an Verzugszinsen entsprechend. 

Wie hinsichtlich der steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung der nach​zuentrichtenden Umlage (die fällig werdenden Verzugszinsen stellen weder steuerpflichtiges noch sozialversicherungspflichtiges Entgelt dar) zu verfahren ist, ist in Abschnitt V Nr. 1.1 Buchst. c und d der Bekanntmachung des Finanzministeriums geregelt. Soweit Steuern bzw. Sozialversicherungsbeiträge anfallen und der Arbeitgeber insoweit in Vorleistung tritt, ist von der/dem Anspruchsberechtigten eine Abtretungserklärung nach Anlage 3 der Bekanntmachung des Finanzministeriums zu erheben und der Zusatzversorgungskasse zuzuleiten. 

Es wird auch an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, daß der Kostenaufwand, der mit der „Nachversicherung“ verbunden ist, vom jeweiligen Rechtsträger aus Eigenmitteln zu finanzieren ist; zentrale Mittel können hierfür nicht zur Verfügung gestellt werden. 

Die Umlagenachentrichtung ist vom Verwaltungsamt aufgrund entsprechender Weisung des Rechtsträgers im Benehmen mit der ZGASt durchzuführen. 

Für eine Beratung im Einzelfall stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag




(Thielmann)

Anlage:
VBL-Information 1/96
1 Bekanntmachung des FM BW vom 22.02.1996 mit Anlage
Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.

Bankverbindung: Evangelische Landeskirchenkasse Karlsruhe, Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Karlsruhe (BLZ 66060800) 0500003
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